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Informationen zum Anmeldungs- und Aufnahmeprozedere  
für das Aufnahmeverfahren 5. Schulstufe für das Schuljahr 2025/26 

 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! Liebe Eltern! 
 
Wir freuen uns, dass Sie und Ihr Kind sich für eine Schullaufbahn am BG/BRG Piaristengasse 

interessieren! 

Im Folgenden finden Sie wichtige Eckdaten zum Anmeldungs- und Aufnahmeprozedere: 

Es ist wichtig, Ihr Kind an jener Schule anzumelden, die den Erstwunsch darstellt. An weiteren 

Schulen wird eine Anmeldung zwar registriert, es erfolgt aber keine Reihung.   

Die Aufnahme erfolgt nach Erfüllung der gesetzlichen Aufnahmevoraussetzungen (Noten im Jahres- 

und Abschlusszeugnis der Volksschule – allenfalls mit „Eignungsklausel“ gem. § 40 Abs. 1 SchOG – 

und allenfalls Ergebnis der Aufnahme- bzw. Eignungsprüfung). 

 

• Fr., 31. Jänner 2025 (7:30 - 16:00 Uhr) sowie Mo., 10. Februar bis Fr., 21. Februar 2025 

(7:30- 14:00 Uhr): Anmeldung 

(Etwaige Änderungen entnehmen Sie bitte der Homepage: www.piaristengymnasium.at.)  

  

      Zur Anmeldung wird benötigt:  

 
- Original-Schulnachricht (VS 4. Klasse) sowie eine Kopie derselben. (Erstere wird von der 

Schule als Bestätigung der beantragten Anmeldung gestempelt. Die Kopie verbleibt in der 

Schule.) 

- Ausgefülltes Anmeldeformular  

- Geburtsurkunde (Original und Kopie) 

- Staatsbürgerschaftsnachweis (Original und Kopie) 

- Meldezettel (Original und Kopie) 

- E-Card (Original und Kopie) 

- Unterzeichnete Datenschutzerklärung (Original) 
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• Bis 24. März 2025 erhalten Sie von der Schule eine Benachrichtigung: 

 

Möglichkeit 1 – vorläufige Schulplatzzusage: 
 

Für das Schuljahr 2025/26 wird Ihrem Kind ein Schulplatz vorläufig zugeteilt. Der 

zugewiesene Platz ist verbindlich, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen zum Zeitpunkt der 

Aufnahme erfüllt werden. 

 

Möglichkeit 2 – Absage: 
 
Ihrem Kind kann vorläufig kein Schulplatz zugewiesen werden, wenn unsere Schule nicht die 

„Erstwunschschule“ (= 1. Anmeldung) Ihres Kindes war oder wenn die Note aus „Deutsch, 

Lesen, Schreiben“ und/oder „Mathematik“ bei der Anmeldung für die 1. Klasse 

„Befriedigend“ oder schlechter ist. 

Bitte erkundigen Sie sich in Ihrer Volksschule, ob mit der „Eignung“ für eine AHS (gem. § 40 

Abs. 1 SchOG) zu rechnen ist. (Keine „Eignung“: Möglichkeit einer Aufnahmsprüfung an der 

AHS in der letzten Schulwoche – Termine: Dienstag, 24. 6. 2025 und Mittwoch, 25. 6. 2025.) 

 

• ab Fr., 27. Juni 2025: Vorlage Abschlusszeugnis, Aufnahme  
 
Das Jahres- und Abschlusszeugnis der Volksschule ist unbedingt bis Freitag, 4. Juli 2025 

vorzulegen. (Bei Verhinderung bitte um telefonische Kontaktaufnahme bzw. um eine 

Nachricht per E-Mail! Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten unserer Schule in diesem 

Zeitraum.) 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat. Wir helfen Ihnen gerne 

weiter! (Tel: 02732/83300-11; sekretariat@piaristengymnasium.at).  

 

Weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.piaristengymnasium.at bzw. 

www.bildung-noe.gv.at. 

      
 

Dirin. Maga. Bärbel Jungmeier, MSc 
Schulleitung 
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